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ANSTELLUNGSVERTRAG

zwischen

der Einwohnergemeinde ................................................................,
vertreten durch die Schulleitung,
und

der Lehrperson ............................................., geboren am .........................., 

Adresse: ..........................................................................................

1. Gesetzliche Grundlagen

Die jeweils geltenden Bestimmungen in Gesetz (insbes. Volksschulgesetz, Staatspersonalgesetz sowie dazugehörende Erlasse) und Gesamtarbeitsvertrag (GAV) sind Grundlagen dieses Anstellungsvertrages. Gesetzesänderungen sowie Änderungen des Gesamtarbeitsvertrages gelten ohne schriftliche Vertragsanpassung und gehen den individuellen vertraglichen Abmachungen vor.

2. Funktion und Stellung

Herr/Frau ............................................ wird als ............................................ angestellt.
3. Beginn der Anstellung
Der Stellenantritt erfolgt am ............................

4. Vertragsdauer, Probezeit, Kündigung
Das Anstellungsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
Die ersten drei Monate gelten als Probezeit. Die Kündigung während der Probezeit kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat erfolgen (§§ 39 und 41 Abs. 1 und 7 GAV).
Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist vier Monate bzw. zwei Monate bei einem Stellenwechsels innerhalb des Kantons. Die Kündigung ist grundsätzlich nur auf das Ende eines Schuljahres möglich (§ 339 GAV).
5. Pensum, Arbeitszeit und Auftrag
Das Pensum beträgt __X___ (Minimalpensum) bis __X +3___ (Maximalpensum) Lektionen pro Woche. 

Beispiel: Das Pensum beträgt 23 Lektionen (Minimalpensum) bis 26 Lektionen (Maximalpensum). 
§ 338 GAV: Soweit das Pensum oder ein Teil davon voraussichtlich nicht für mehr als zwei Jahre sichergestellt ist, wird im unbefristeten Vertrag der gesicherte Pensenteil (Sockelpensum) und ein darüber hinausgehender Pensenrahmen von höchstens drei Lektionen (Maximalpensum) für den nicht gesicherten Pensenteil festgelegt, Minimal- und Maximalpensum sind von der Anstellungsbehörde und der Lehrperson gemeinsam festzulegen.
Die Arbeitszeit richtet sich nach den §§ 350-358 GAV. Neben der Unterrichtsverpflichtung umfasst der Auftrag einer Lehrperson sämtliche Pflichten, die sich aus der Schulgesetzgebung, aus dem GAV (§§ 340–342) und aus den im Bildungsplan festgesetzten Unterrichtszielen ergeben.
6. Lohn
Der monatliche Lohn inklusive den Teuerungszulagen wird auf Fr......................... (Klasse ... Erfahrungsstufe E ... , Basisindex Mai 1993 = 100 Punkte; .............(aktuelle Teuerung hier einsetzen; Punkterstand muss der jeweils aktuellsten Lohntabelle entnommen werden; diese ist auf dem Internet abrufbar) festgesetzt und bei Aenderungen des Pensums gemäss Ziffer 5 angepasst.

Dazu kommt der 13. Monatslohn; dieser wird am Ende des Kalenderjahres ausbezahlt (für das Eintritts- und Austrittsjahr pro rata temporis). Vom Bruttogehalt werden die gesetzlich vorgeschriebenen Beiträge für die Sozialversicherungen abgezogen.
7. Ferien
Der Ferienanspruch richtet sich nach der Volksschulgesetzgebung. 
8. Versicherung gegen Berufs- und Nichtberufsunfall
Die Arbeitnehmenden sind gegen Berufsunfall versichert. Gegen Nichtberufsunfall ist versichert, wer mindestens 5,34 Lektionen à 45 Minuten unterrichtet (240 Minuten Nettounterricht, ohne Vor- und Nachbereitung). Die Prämie für den Nichtberufsunfall wird durch die Arbeitnehmenden bezahlt.

9. Berufliche Vorsorge
Die obligatorische Versicherung der Arbeitnehmenden stützt sich auf das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). Sind die Aufnahmebedingungen erfüllt, erfolgt eine obligatorische Anmeldung bei der Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO). Die Aufnahme sowie die Höhe der Beiträge richten sich nach dem Vorsorgereglement PKSO. 
10. Lohnzahlung bei Krankheit und Unfall, Krankentaggeld
Bei Krankheit und Unfall während der Probezeit besteht ein Anspruch auf den Lohn von längstens sechs Monaten. Nach Ablauf der Probezeit haben die Arbeitnehmenden bei Krankheit und Unfall Anspruch auf den vollen Lohn während zwölf Monaten (§ 174 GAV).

Nach Ablauf der zwölfmonatigen Lohnfortzahlung ist das Anstellungsverhältnis von Gesetzes wegen beendet und die Arbeitnehmenden haben während maximal zwölf Monaten Anspruch auf ein Krankentaggeld in der Höhe von 80% des im letzten Monat der Anstellung ausgerichteten durchschnittlichen Bruttomonatslohnes inkl. Anteil 13. Monatslohn ohne Leistungsbonus. Allfällige Leistungen der Invalidenversicherung sowie der Kantonalen Pensionskasse Solothurn und anderer Pensionskassen werden angerechnet (§ 177 GAV).
11. Amtsgeheimnis
Die Arbeitnehmenden sind verpflichtet, über Angelegenheiten, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Stellung zur Kenntnis gelangt sind, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung bleibt nach Auflösung des Anstellungsverhältnisses bestehen.

12. Vertragsänderungen
Sämtliche Änderungen und Ergänzungen des vorliegenden Anstellungsvertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form unter Vorbehalt von Ziffer 1 und 5. 

Dieser Vertrag wird im Doppel ausgefertigt, beidseitig unterzeichnet und jeder Vertragspartei ausgehändigt.

Ort / Datum: ....................................................

Ort / Datum: ...................................................

Die Schulleitung:

Der/die Arbeitnehmende:

......................................................
..............................................................

Kopie an:
Gehaltsabteilung der Schulgemeinde
